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  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

Aufgrund der Corona-Krise und der damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen 

Lebens sind viele Steuerpflichtige mit Gewinneinkünften und Einkünften aus Vermietung und 

Verpachtung dadurch negativ betroffen, dass sich ihre Einkünfte im Vergleich zu den 

Vorjahren erheblich verringern und sie für den Veranlagungszeitraum (VZ) 2020 einen 

rücktragsfähigen Verlust (§ 10d Absatz 1 Satz 1 EStG) erwarten müssen.  

 

Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt im Hinblick auf die Her-

absetzung von Vorauszahlungen zur Einkommen- und Körperschaftsteuer (inkl. Zuschlag-

steuern) - nachfolgend „Vorauszahlungen“ - Folgendes: 

 

Von der Corona-Krise unmittelbar und nicht unerheblich negativ betroffene Steuerpflichtige, 

die noch nicht für den VZ 2019 veranlagt worden sind, können in den zeitlichen Grenzen des 

§ 37 Absatz 3 Satz 3 EStG grundsätzlich eine Herabsetzung der festgesetzten Vorauszahlun-

gen für 2019 beantragen. Eine hinreichende Prognose und Darlegung solcher Verluste im 

Einzelfall ist gerade in der aktuellen Situation aufgrund der Unsicherheiten der wirtschaftli-

chen Entwicklung vielfach schwierig.  

 

Daher sollen Anträge auf Herabsetzung der Vorauszahlungen für den VZ 2019 auf der Grund-

lage eines pauschal ermittelten Verlustrücktrags aus 2020 für alle Beteiligten vereinfacht 



 

 

Seite 2 abgewickelt werden können. Die Möglichkeit, im Einzelfall unter Einreichung detaillierter 

Unterlagen einen höheren rücktragsfähigen Verlust darzulegen, bleibt hiervon unberührt. 

 

 

I. Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des pauschal ermittelten Verlustrücktrags 

aus 2020 

 

1. Antrag 

 

Die Inanspruchnahme des pauschal ermittelten Verlustrücktrags aus 2020 zur nachträglichen 

Herabsetzung der Vorauszahlungen für 2019 erfolgt nur auf Antrag. Der Antrag ist schriftlich 

oder elektronisch (z.B. mittels ELSTER) bei dem für die Festsetzung der Einkommensteuer 

bzw. Körperschaftsteuer zuständigen Finanzamt zu stellen. Der Antrag auf Herabsetzung der 

Vorauszahlungen im pauschalierten Verfahren kann gleichzeitig mit dem Antrag auf Herab-

setzung der Vorauszahlungen für 2020 gestellt werden. 

 

2. Antragsberechtigte Steuerpflichtige  

 

Der pauschal ermittelte Verlustrücktrag aus 2020 kann nur von einkommensteuer- oder 

körperschaftsteuerpflichtigen Personen in Anspruch genommen werden, die im Laufe des VZ 

2020 Einkünfte im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2, 3 oder 6 EStG 

(Gewinneinkünfte oder Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung) erzielen. Das Erzielen 

von Einkünften anderer Einkunftsarten neben den vorgenannten Einkünften ist für die 

Inanspruchnahme des pauschal ermittelten Verlustrücktrags aus 2020 unschädlich.  

 

3. Negative Betroffenheit  

 

Der Antragsteller muss von der Corona-Krise unmittelbar und nicht unerheblich negativ 

betroffen sein. Es kann regelmäßig von einer Betroffenheit ausgegangen werden, wenn die 

Vorauszahlungen für 2020 auf null Euro herabgesetzt wurden und der Steuerpflichtige versi-

chert, dass er für den VZ 2020 aufgrund der Corona-Krise eine nicht unerhebliche negative 

Summe der Einkünfte erwartet.  

 

 

II. Abwicklung des pauschal ermittelten Verlustrücktrags  

 

1. Höhe des pauschal ermittelten Verlustrücktrags 

 

Der pauschal ermittelte Verlustrücktrag aus 2020 beträgt 15 Prozent des Saldos der 

maßgeblichen Gewinneinkünfte und/oder der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, 
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einem Betrag von 1.000.000 Euro bzw. bei Zusammenveranlagung von 2.000.000 Euro (§10d 

Absatz 1 Satz 1 EStG) abzuziehen. 

 

Die Vorauszahlungen für 2019 sind unter Berücksichtigung des pauschal ermittelten Verlust-

rücktrags aus 2020 neu zu berechnen und festzusetzen. Eine Änderung der Festsetzung der 

Vorauszahlungen führt zu einem Erstattungsanspruch. 

 

2. Steuerfestsetzung 2019 

 

Ein Verlustrücktrag aus 2020 kann in der Veranlagung des Jahres 2019 erst nach Durchfüh-

rung der Veranlagung 2020 berücksichtigt werden. In Fällen, in denen die Vorauszahlungen 

für 2019 aufgrund eines Verlustrücktrags aus 2020 gemindert wurden, führt die Veranlagung 

für 2019 daher mangels Berücksichtigung eines Verlustrücktrags aus 2020 in der Regel 

zunächst zu einer Nachzahlung in entsprechender Höhe. Die auf den im Vorauszahlungsver-

fahren berücksichtigten Verlustrücktrag entfallende Nachzahlung für 2019 ist auf Antrag 

befristet bis spätestens einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids 2020 unter dem 

Vorbehalt der Zinsfestsetzung und unter dem Vorbehalt des Widerrufs zinslos zu stunden, 

wenn der Steuerpflichtige zum Zeitpunkt der Abgabe der Steuererklärung für den VZ 2019 

weiterhin von einer nicht unerheblichen negativen Summe der Einkünfte für den VZ 2020 

ausgehen kann. Beruht die erste Festsetzung für 2020 auf einer Schätzung der Besteue-

rungsgrundlagen nach § 162 AO, sind für den Stundungszeitraum nachträglich 

Stundungszinsen festzusetzen. 

 

In dem Stundungsbescheid ist der Steuerpflichtige darauf hinzuweisen, dass die gestundete 

Steuer einen Monat nach Bekanntgabe des Einkommen- oder Körperschaftsteuerbescheides 

für den Veranlagungsraum 2020 fällig wird, soweit sich in 2020 kein (ausreichender) Verlust-

rücktrag und damit keine entsprechende Herabsetzung der Steuerfestsetzung für 2019 ergibt.  

 

3. Steuerfestsetzung 2020 

 

Ergibt sich im Rahmen der Einkommen- oder Körperschaftsteuerveranlagung für 2020 ein 

Verlustrücktrag gemäß § 10d Absatz 1 Satz 1 EStG, entfällt insoweit die bisher festgesetzte 

und gestundete Nachzahlung für 2019.  

 

Ergibt sich bei der Veranlagung für 2020 kein Verlustrücktrag nach 2019, ist die bislang 

gestundete Nachzahlung für 2019 innerhalb eines Monat nach Bekanntgabe des Steuerbe-

scheides für 2020 zu entrichten. Entsprechendes gilt, wenn auf einen Verlustrücktrag nach 

2019 gemäß § 10d Absatz 1 Satz 5 EStG ganz verzichtet wurde.  
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minderung aufgrund der entsprechenden Änderung der Veranlagung für 2019 aber geringer 

als der bislang gestundete Betrag, ist die verbleibende Nachzahlung für 2019 innerhalb eines 

Monat nach Bekanntgabe des berichtigten Steuerbescheides für 2019 zu entrichten.  

 

4. Zusammenfassendes Beispiel (stark vereinfacht) 

 

A erzielt Einkünfte aus Gewerbebetrieb und hat die für das Jahr 2019 festgesetzten 

Vorauszahlungen zur Einkommensteuer von 24.000 Euro entrichtet. Der Vorauszah-

lungsfestsetzung für 2019 lag ein erwarteter Gewinn von 80.000 Euro zugrunde. Für 

das Jahr 2020 wurden Vorauszahlungen von 6.000 Euro je Quartal festgesetzt. Die 

Zahlung für das erste Quartal 2020 hat A zum gesetzlichen Fälligkeitstermin 

(10. März 2020) geleistet.   

 

Aufgrund der Corona-Krise bricht der Umsatz des Gewerbebetriebs erheblich ein. Die 

Fixkosten laufen unverändert weiter. A beantragt unter Darlegung der vorgenannten 

Umstände beim Finanzamt eine Herabsetzung seiner Vorauszahlungen für 2020 auf 

null Euro. Das Finanzamt setzt die Vorauszahlungen zur Einkommensteuer 2020 

antragsgemäß herab und erstattet die bereits geleistete Vorauszahlung von 6.000 Euro.  

 

Zusätzlich beantragt A auch die nachträgliche Herabsetzung der Vorauszahlungen für 

2019. Er versichert, dass er für den VZ 2020 aufgrund der Corona-Krise eine nicht 

unerhebliche negative Summe der Einkünfte erwartet und beantragt die Herabsetzung 

im Pauschalverfahren. Das Finanzamt setzt die Vorauszahlungen für 2019 auf der 

Grundlage eines pauschal ermittelten Verlustrücktrags von 12.000 Euro (15 Prozent 

von 80.000 Euro) auf 18.000 Euro herab. Die sich dadurch ergebende Überzahlung 

von 6.000 Euro wird erstattet. 

 

Im Rahmen der erstmaligen Veranlagung für 2019 in 2020 ergibt sich (mangels 

Berücksichtigung eines Verlustrücktrags aus 2020) eine Nachzahlung von 6.000 Euro, 

welche das Finanzamt bis einen Monat nach Bekanntgabe des Einkommensteuerbe-

scheides für 2020 unter dem Vorbehalt der Zinsfestsetzung und unter dem Vorbehalt 

des Widerrufs zinslos stundet. 

 

Im Laufe des Kalenderjahres 2021 gibt A seine Einkommensteuererklärung für 2020 

ab. 

 

Variante 1: 

Für 2020 ergibt sich ein Verlust, der durch den Verlustrücktrag (§ 10d Absatz 1 Satz 1 

EStG) zu einer Steuerminderung für 2019 um mindestens 6.000 Euro führt. Die 
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Stundungszinsen sind nicht festzusetzen. 

 

Variante 2: 

Für 2020 ergibt sich entgegen der ursprünglichen Prognose kein rücktragsfähiger Ver-

lust. Die gestundete Nachzahlung für 2019 ist innerhalb eines Monat nach Bekanntga-

be des Steuerbescheides für 2020 zu entrichten. Stundungszinsen sind nicht 

festzusetzen. 

 

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht und steht ab sofort für eine 

Übergangszeit auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen 

(http://www.bundesfinanzministerium.de) bereit. 

 

Im Auftrag 

Rennings 
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